
5174 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 

des Rechtsausschusses 

über den Besch 1 uß des Nat i ona 1 rates vom 23. Mai 1996 betreffend ei n 
Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten 

Der gegenständ 1 i chen Gesetzesbeschl uß des Nationalrates trägt dem 
Umstand Rechnung, daß der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen als 
Maßnahme bei Bedrohung oder Bruch des Friedens nach Kapitel VII der 
Satzung der Vereinten Nationen mit seinen Resolutionen 827 (1993) und 955 
(1994) Internationale Gerichte für das ehemalige Jugoslawien und für 
Ruanda geschaffen hat. Diese Maßnahmen sind für alle Staaten verbindlich 
und verpflichten sie, mit den Internationalen Gerichten zusammen
zuarbeiten. Um den allgemeinen und besonderen Zusammenarbeits
verpflichtungen vollumfänglich nachkommen zu können, ist eine gesetzliche 
Grundlage erforderlich. 

Zur Erfüll ung der Verpfl ichtungen der Repub 1 i k Österrei eh aus den 
oben angeführten Resolut ionen so 11 die Ei nführung ei nes Bundesgesetzes 
über die Zusammenarbeit mit den Internationalen Gerichten erfolgen. Der 
all gernei ne Teil enthä 1t Regel ungen über das grundsätzl i ehe Verhältni s 
zwi schen den österrei ch ischen Geri chten und Behörden ei nersei ts und den 
Internationalen Gerichten andererseits sowie Bestimmungen über die 
Grundzüge des anzuwendenden Verfahrensrechtes. 

Im besonderen Teil werden Rechtshilfe, Fahndung, Überstellung an das 
Internat i ona 1 e Geri cht und Übernahme der Strafvo 11 streckung geregelt. 
Ergänzend dazu werden zivilrechtliche Bestimmungen sowie Vorschriften 
über selbständige Ermittlungstätigkeiten des Internationalen Gerichtes in 
Österreich vorgeschlagen. 

Der Rechtsausschuß stellt nach Beratung der~Vorlage arn 24. Mai 1996 
mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, keinen Einspruch zu erheben. 

Herbert PLATZER 
Berichterstatter 
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Wien, 1996 05 24 

Josef RAUCHENBERGER 
Vorsitzender 
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